
Nachtrag X zum Reglement über die Abgabe von Energie und Wasser durch die 

Versorgungsbetriebe vom 28. Oktober 19691  

vom  

 

 

 

 

 

I.  Das Reglement über die Abgabe von Energie und Wasser 

durch die Versorgungsbetriebe vom 28. Oktober 19691 wird wie 

folgt geändert: 

 

Art. 39 Abs. 3 

Die Gebühren und Mengengrenzwerte werden auf die Anzahl 

ganzer Bezugsmonate zu je 30 Tagen umgerechnet. 16 und mehr 

Tage gelten als ganzer Monat 

 

b) Tarifrevisionen Art. 39a 

Bei Tarifrevisionen wird pro rata temporis abgerechnet. Dabei 

kann eine Gewichtung aufgrund des tatsächlichen oder 

statistischen Verbrauchsverlaufs vorgenommen werden. 

II.  Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. Er 

bedarf der Genehmigung des zuständigen kantonalen 

Departements. 

III.  Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 

St.Gallen, den .... 

 

 

Im Namen des Grossen Gemeinderats 

Der Präsident: 

Karl Gabler 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

A 
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